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Der Bürgermeister

XIII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung
in der Stadt Bergisch Gladbach (Abfallsatzung)

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW.
S. 916), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(LAbfG NW) vom 21. Juni 1988 (GV NW S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 07.04.2017 (GV NW S. 442 ff.), der §§ 15 ff des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung
vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896 ff), zuletzt geändert durch Art. 5 Absatz 2 des
Gesetzes vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232) § 9 des Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2280), § 13 des Batteriegesetzes
(BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I S. 1582), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2280), des Verpackungsgesetzes (VerpackG - Art.
1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennthaltung von
wertstoffhaltigen Abfällen vom 05.07.2017 - BGBl. I 2017, S. 2234 ff.), (VerpackG)
vom 5.07.2017 (BGBl. I S. 2234), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S.
602), zuletzt geändert durch Art. 185 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S.
1328), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 15.12.2020
folgende Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach be-
schlossen:

§ 1

In § 4 – Ausgeschlossene Abfälle – erhält folgende Fassung:

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind gemäß §
20 Abs. 3 KrWG mit Zustimmung des Kreises ausgeschlossen:

1. folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverord-
nung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht un-
ter-liegen, bei denen entsprechende Rücknahmevor-
richtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei
denen die Stadt/Gemeinde nicht durch Erfassung als ihr übertra-
gene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs.3 KrWG):
a. Verpackungen i. S. des VerpackG, die durch Sammlungen

Dualer Systeme oder Hersteller-Rücknahmesysteme er-
fasst werden.

b. Altbatterien i.S. des BattG, soweit sie durch Rücknahme-
systeme der Hersteller erfasst werden.
c. Kraftfahrzeuge und -teile i.S. der AltfahrzeugV, die durch

Annahmestellen der Hersteller oder anerkannten Demon-
tagebetrieben zurückgenommen werden.

2. Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
insbesondere aus Gewerbe- und Industriebetrieben, soweit diese
nach Art oder Beschaffenheit nicht mit den sonstigen in Haus-
haltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder
beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträg-
lichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplänen
des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten
gewährleistet ist (§ 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle sind in

der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt;
die Liste ist Bestandteil dieser Satzung. Die Stadt kann die Besit-
zer solcher Abfälle verpflichten, die Abfälle bis zur Erteilung der
Zustimmung der zuständigen Behörde auf ihrem Grundstück so
getrennt zu halten und aufzubewahren, dass das Wohl der Allge-
meinheit (§ 15 Abs. 2 KrWG) nicht gefährdet wird.

(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustim-
mung der zuständigen Behörde wider-rufen, wenn die Voraus-
setzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3
Satz 3 KrWG).

§ 2

In § 7 – Ausnahmen vom Benutzungszwang – erhält der dritte Spiegelstrich
folgende Fassung:

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung
nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem
zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die zustän-
dige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach
§ 26 Abs. 3 oder 26a Abs. 1 Satz 1 KrWG erteilt worden ist (§ 17
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG);

§ 3

In § 14 – Sortierpflicht, Benutzung der Abfallbehälter – erhält Absatz 2 fol-
gende Fassung:

(2) Die städtischen Abfallbehälter sind schonend zu behandeln und
mit einer grundstückbezogenen Kennzeichnung zu versehen,
soweit diese dem Grundstückseigentümer durch den Abfall-
wirtschaftsbetrieb zur Verfügung gestellt wird. Abfälle dürfen
nicht manuell oder mechanisch verpresst (mit Ausnahme in
speziellen Presscontainern), verdichtet, eingestampft oder in
den Abfallbehältern verbrannt werden. Es ist nicht gestattet,
mechanisch vorverdichtete Abfälle sowie brennende, glühende
oder heiße Asche einzufüllen.

§ 4

In § 16 – Durchführung der Biomüllabfuhr / Grünabfallsammlung – erhält
Absatz 2 folgende Fassung:

(2) Laub und Reisig kann in größeren Mengen im Rah-
men der Laub- und Reisigabfuhr in den Monaten
Oktober bis Dezember in zusätzlich erwerbbaren kompostier-
baren Papiersäcken zur Abfuhr bereitgestellt werden. Die Ver-
kaufsstellen der Papiersäcke werden durch die Stadt bekannt
gegeben. Das Gewicht der zur Abfuhr bereitgestellten Papiersä-
cke darf 25 kg nicht überschreiten. Darüber hinaus ist die Ab-
gabe von Grünabfällen ganzjährig an der Annahmestation Bir-
kerhof oder einer sonstigen von der Stadt bekannt gegebenen
Annahmestelle möglich.

§ 5

In § 23 – Unterbrechung der Abfallentsorgung – erhält Abs. 2 folgende Fas-
sung:

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Schadenser-
satz.

§ 6

In § 25 – Auskunftspflicht, Betretungsrecht – erhält in Abs. 2 folgende Fas-
sung:

Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften die-
ser Satzung befolgt werden, durch die in Abs. 1 Satz 1 genannten
Personen ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren. Da-
bei ist Zutritt insbesondere dort zu gewähren, wo Abfälle anfallen.
Auf den Grundstücken etwa vorhandene Sammelstellen für Abfälle
müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. Das Betretungs-
recht schließt das Betreten zum Zwecke des Einsammelns und der
Überwachung und Kontrolle der Getrennthaltung und Verwertung,
insbesondere der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwer-
tung von Abfällen auf allen Grundstücken ein, soweit die Stadt als
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger dieses im Einzelfall als er-
forderlich ansieht. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird in-soweit durch § 19 Abs. 1
Satz 3 KRWG eingeschränkt.

§ 7

In § 31 – Hinweis zur Geschlechterform – erhält folgende Fassung:

Soweit diese Satzung natürliche Personen in einer bestimmten Funk-
tion oder Eigenschaft bezeichnet, verstehen sich diese Bezeichnun-
gen nicht als geschlechtsbestimmend, sondern als in weiblicher,
männlicher oder diverser Form geführt.

§ 8

In § 32 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten – erhält folgende Fassung:

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 16.12.2020

Frank Stein
Bürgermeister

Der Bürgermeister
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Bergisch Gladbach für städtische
Unterkünfte für Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte vom
15.12.2020

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW.
S. 666, SGV. NRW 2023), zuletzt geändert am 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) und
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712), zuletzt geändert am 23.01.2018
(GV. NRW S. 90) hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am
15.12.2020 folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Öffentliche Einrichtungen

(1) Die Stadt Bergisch Gladbach unterhält zur vorübergehenden Unterbringung

a) von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuwei-
sung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/Flüchtlingsaufnahme-
gesetz (FlüAG) vom 28.02.2003 (GV. NRW S. 93) in der jeweils geltenden
Fassung und

b) von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB II oder
dem SGB XII erhalten,

c) von Obdachlosen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG)
vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528) in der jeweils geltenden Fassung un-
terzubringen sind, Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer
in Wohnungen - nachfolgend Unterkünfte genannt - als öffentliche Ein-
richtungen.

(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.

§ 2
Unterkünfte

(1) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, bestimmt die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann
durch schriftliche Festlegung Objekte streichen oder weitere in den Bestand
aufnehmen.

(2) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personen-
gruppen nach § 1 Absatz 1 Buchstabe a) zum Zweck der Verhinderung oder
Beseitigung der Wohnungslosigkeit zugewiesen wurden und die sich nicht in
einer Unterkunft nach Absatz 1 befinden. Auch diese Wohnungen gelten als
Unterkünfte im Sinne dieser Satzung.

§ 3
Benutzungsverhältnis

(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungs-
losigkeit und der vorübergehenden Unterbringung der Personengruppen nach
§ 1. Die Benutzerin / der Benutzer hat die Aufgabe und die Pflicht, sich fortlau-
fend selbst um eine ausreichende Wohnungsversorgung zu bemühen, um die
Dauer der öffentlich-rechtlichen Unterbringung zu begrenzen.

(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet die Stadt Bergisch Gladbach
nach pflichtgemäßem Ermessen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten
und der Sicherung einer geordneten Unterbringung bestimmte Wohnräume
nach Art, Größe und Lage zuzuweisen. Ein Anspruch auf eine Zuweisung einer
bestimmten Unterkunft oder auf ein Verbleiben in einer bestimmten Unter-

kunft besteht nicht.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsord-
nung, die Näheres zur Benutzung, zum Hausrecht und zur Ordnung in den
Unterkünften regelt. Falls erforderlich kann die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister zusätzlich für einzelne Unterkünfte eine ergänzende Hausordnung
erlassen.

(4) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zuge-
wiesen.
Die Zuweisung erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das
Recht auf Benutzung des zugewiesenen Wohnraums. Den benutzungsberech-
tigten Personen kann je-derzeit das Recht für die Benutzung der Unterkunft
widerrufen bzw. ihnen können andere Unterkünfte zugewiesen werden. Dies
gilt insbesondere

a) wenn Räumlichkeiten für dringendere Fälle in Anspruch genommen
werden müssen,

b) bei Missachtung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Bestimmungen
der aktuell geltenden Benutzungsordnung, der jeweiligen Hausordnung
oder dieser Satzung oder

c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte oder
d) wenn die Belegungsdichte verändert werden soll oder
e) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist oder
f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung keine ausreichen-

den Bemühungen zur aktiven Wohnungssuche vorliegen oder
g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulären Wohnungsmarkt zur

Verfügung stehen oder
h) wenn die Benutzungsgebühren nicht gezahlt werden oder
i) wenn die Benutzerin / der Benutzer Anlass zu Konflikten gibt, die zu einer

Beeinträchtigung der Hausgemeinschaft oder zur Gefährdung anderer
Personen führen und diese Konflikte auf andere Weise nicht zu beseiti-
gen sind.

§ 4
Benutzungsgebühren

(1) Die Stadt Bergisch Gladbach erhebt für die Benutzung der in § 2 genannten
Unterkünfte Benutzungsgebühren. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Be-
nutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten ist die Nutzfläche der Unter-
künfte. Die Nutzfläche setzt sich aus der Gesamtwohnfläche aller Unterkünfte
nach § 2 dieser Satzung und der in diesen insgesamt zur Verfügung stehenden
Gemeinschaftsfläche zusammen. Die zurWohnfläche gehörenden Flächen rich-
ten sich nach der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2346).

(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt je Quadrat-
meter Nutzfläche und Kalendermonat 18,66 Euro. Die Höhe der Benutzungs-
gebühr wird durch die aktuell geltenden Höchstsätze für angemessene Kosten
der Unterkunft und Heizung nach den Richtlinien des Rheinisch-Bergischen
Kreises begrenzt. Die anzuwendenden Höchstsätze für Heiz-kosten richten sich
dabei grundsätzlich nach dem Bereich Fernwärme bei niedrigster Stufe der Ge-
bäudefläche. Der zu jedem Quadratmeter zugewiesener Wohnfläche hinzuzu-
rechnende Anteil an der Gemeinschaftsfläche wird für jede Unterkunft durch
Division der gesamten Unterkunftsgemeinschaftsfläche durch die gesamte Un-
terkunftswohnfläche ermittelt.

(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand
gemäß § 2 Abs. 2 aufgenommen, bleibt der angesetzte Kalkulationszeitraum ge-
mäß § 6 Abs. 2 KAG hiervon unberührt.

(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflich-
tigen Person die Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und
die Gebührenpflicht enden mit dem Tag der Übergabe und Abnahme der zuge-
wiesenen Unterkunft an bzw. durch die Hausmeisterin oder den Hausmeister.
Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur

Gebührenzahlung.

(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum
3. Werktag eines jeden Monats, an die Stadtkasse zu entrichten. Wird die Unter-
kunft weniger als 1 Monat in Anspruch genommen, so wird für jeden Tag der
Inanspruchnahme 1/30 der monatlichen Gebühr berechnet. Am Tag der Ver-
legung in eine andere Unterkunft ist nur die Gebühr für die neue Unterkunft zu
entrichten. Überzahlungen insbesondere bei Auszug sind auszugleichen.

§ 5
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte.
Nutzen mehrere Familien- oder Haushaltsangehörige Wohnraum gemeinsam,
so können sie in einem Gebührenbescheid gemeinsam veranlagt werden. Die
volljährigen Benutzerinnen und Benutzer haften sodann als Gesamtschuldner.

(2) Die unter § 1 Abs. 1 Buchstabe a) genannten ausländischen Flüchtlinge sind
grundsätzlich nicht gebührenpflichtig. Die zugewiesene Unterkunft wird gemäß
§ 3 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form einer Sachleistung
zur Deckung des Bedarfs an Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die Gebühren-
pflicht tritt ein, sobald der ausländische Flüchtling über Einkommen verfügt,
welches nach Abzug des gesetzlichen Freibetrags zur Deckung des Regelbedarfs
ausreicht oder mit Ablauf des Monats, in dem die Leistungsvoraussetzung nach
§ 1 Abs. 1 AsylbLG entfällt.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Bergisch
Gladbach für städtische Unterkünfte für Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose
und Nichtsesshafte vom 11.12.2019 außer Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann
gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 16.12.2020

Frank Stein
Bürgermeister
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